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Veröffentlichung von Ergebnissen der 

Umweltinspektion von technischen Anlagen 

Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei 
Betrieben, die die Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig 
medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im Rahmen der 
Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und 
Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen 
Tätigkeiten gezielt geprüft.  
 
Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
 

Betreiber 
 
Albert Freise GmbH 
 

Anlagenstandort 
 
Ort: Nord-West-Ring 38a 

32832 Augustdorf 
Gemarkung: Augustdorf 
Flur: 2 
Flurstück: 548, 669, 708, 710 
 

Anlagenbezeichnung 
 
Nr. 8.11.2.3 G E des Anhangs I der 4. BImSchV: 
„Behandlung von Abfällen, mit Einsatz von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese 
für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden, von 50 Tonnen oder 
mehr je Tag“ (IED-Hauptätigkeit n. Nr. 5.3.a.iii) 
 
Nr. 8.4 V des Anhangs I der 4. BImSchV: 
„Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus 
hausmüllähnlichen Abfällen durch Sortieren für den Wirtschaftskreislauf 
zurückgewonnen werden, mit einer Durchsatzkapazität von 10 Tonnen Einsatzstoffen 
oder mehr je Tag.“ 
 
Nr. 8.11.2.4 V des Anhangs I der 4. BImSchV: 
„Anlagen zur sonstige Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 
8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen 
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Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 Tonnen oder mehr 
je Tag.“ 
 
Nr. 8.12.2 V des Anhangs I der 4. BImSchV: 
„Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme 
handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem 
Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst 
werden bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 
Tonnen oder mehr“ 
 
8.12.3.2 V des Anhangs I der 4. BImSchV: 
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme 
handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem 
Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst 
werden bei Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit einer 
Gesamtlagerfläche von 1 000 bis weniger als 15 000 Quadratmetern oder einer 
Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 1 500 Tonnen“ 
 
8.15.3 V des Anhangs I der 4. BImSchV: 
Anlagen zum Umschlagen von Abfällen, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von 
Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von 
Bodenschätzen anfällt, soweit nicht von Nummer 8.12 oder 8.14 erfasst, mit einer 
Kapazität von 100 Tonnen oder mehr nicht gefährlichen Abfällen je Tag; 
 

Datum der Überwachung 
 
07.03.2025 
 

Dauer der Überwachung 
 
1,5 Stunden (inkl. Hin- und Rückfahrt) 
 

Angemeldete oder unangemeldete Überwachung 
 
Angemeldet 
 

Zuständige Überwachungsbehörde 
 
Kreis Lippe 
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Umfang der Überwachung 
 
Medienübergreifende Überprüfung für die Fachbereiche Immissionsschutz, 
Wasserwirtschaft/AwSV und Abfallwirtschaft. 
 

Grundlage der Überwachung 
 
§ 52 BImSchG 
 

Ergebnis der Überwachung 
 
Keine Mängel 
 

Beschreibung des Mangels/der Mängel 
 
Entfällt 
 

Veranlasste Maßnahmen 
 
Entfällt 
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Mängelklassifizierung 
 
Geringfügige Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die 
augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk 
oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung 
der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist. 
 
Erhebliche Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist 
innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. 
Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 
 
Schwerwiegende Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung 
dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine 
Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. die Mängelbeseitigung ist zeitnah 
zu überprüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu 
dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt. 
 
 
 
 


